
Satzung des TSV „Empor“ Zarrentin 

Satzung des TSV „Empor“ Zarrentin 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 

Der Verein führt den Namen TSV „Empor“ Zarrentin e.V. Er ist im Vereinsregister 

eingetragen. Der Verein hat seinen Sitz in Zarrentin am Schaalsee. Das Geschäftsjahr 

des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 2 Zweck des Vereins 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinn des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports und aller damit verbundenen 

körperlichen Ertüchtigungen. 

Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Ermöglichung sportlicher Übungen im 

Training sowie durch das Erbringen von Leistungen im Breiten- und Wettkampfsport verwirklicht. 

 

 

§ 3 Mittelverwendung 

Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins 

dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 

den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Bei Auflösung des Vereins oder bei 

Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Zarrentin am Schaalsee 

zwecks Verwendung für die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. 

Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. 

 

§ 4 Verbandsanschluss 

Ergänzend zum Inhalt dieser Satzung und Ordnungen des Vereins gelten für aktive Mitglieder die Satzun-

gen/Richtlinien und Ordnungen für den angeschlossenen Sportverband  und dessen Dachverband. 

 

 

§ 5 Mitgliedschaft 

Vereinsmitglieder können natürliche Personen, aber auch juristische Personen werden. Jugendliche unter 18 

Jahren bedürfen der Zustimmung der/des gesetzlichen Vertreter/s. Stimmberechtigt sind Mitglieder in Ver-

sammlungen erst ab Volljährigkeit. 

Die Mitgliedschaft ist schriftlich unter Anerkennung der Vereinssatzung zu beantragen. 
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§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt, Ausschluss aus dem Verein 

oder Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen Person. 

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten Vor-

standsmitglied. Das Datum der Kündigung ist der letzte Tag des Folgemonats gerechnet ab dem Tag des 

Eingangs. 

Ein Mitglied kann bei einem groben Verstoß gegen Vereinsinteressen mit sofortiger Wirkung durch Be-

schluss des Gesamtvorstands mit einfacher Stimmenmehrheit ausgeschlossen werden. Vor der Beschluss-

fassung ist dem Mitglied unter Fristsetzung Gelegenheit zu geben, sich hierzu zu äußern. Der Beschluss 

über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem auszuschließenden Mitglied durch eingeschrie-

benen Brief bekannt zu machen. Gegen den Ausschließungsbeschluss des Vorstands steht dem Mitglied 

das Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss innerhalb eines Monats ab 

Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. Bei rechtzeitiger Beru-

fung hat der Vorstand innerhalb von zwei Monaten die Mitgliederversammlung zur Entscheidung darüber 

einzuberufen. Geschieht dies nicht, gilt der Ausschließungsbeschluss als nicht erlassen. Wird Berufung nicht 

oder nicht rechtzeitig eingelegt, gilt dies als Unterwerfung unter den Ausschließungsbeschluss, sodass die 

Mitgliedschaft als beendet gilt. 

Das Mitglied kann zudem auf Vorstandsbeschluss ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger Mah-

nung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrags im Rückstand ist und seit Absendung des zweiten Mahnschrei-

bens mehr als ein Monat vergangen ist. Der Ausschluss ist dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief mit-

zuteilen. 

Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, unbeschadet 

des Anspruchs des Vereins auf bestehende Forderungen. 

 

§ 7 Maßregelung 

 

Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Beschlüsse des Vorstandes oder der Mitgliederver-

sammlung verstoßen oder sich eines Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder eines unsportlichen 

Verhaltens schuldig machen, können nach vorheriger Anhörung vom Vorstand folgende Maßregelungen 

verhängt werden. 

a. Verwarnung oder Verweis, 

b. Verbot der Teilnahme am Sporttreiben und den Veranstaltungen des Vereins auf die Dauer von bis zu vier  

    Wochen, 

c. Ausschluss 

d. Übernahme von Verwarn- oder Strafgeldern 

Die Maßregelung ist per Einschreiben zuzustellen. 

 

 

§ 8 Mitgliedsbeiträge 

Von den ordentlichen Mitgliedern (aktive, passive Mitglieder) werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jah-

resbeitrags wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. Die Fälligkeit des Jahresbeitrages durch den 

Vorstand. 

Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit, sie haben ansonsten die gleichen Rechte wie ordentliche 

Mitglieder. 
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§ 9 Organe des Vereins 

Vereinsorgane sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 

§ 10 Vorstand  

      Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden, dem Kassenwart und dem   

      Schriftführer. 

Der Verein wird jeweils durch zwei Mitglieder des Vorstands vertreten. 

§ 11 Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstands 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem anderen Organ 

durch Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere 

 Führung der laufenden Geschäfte, 

 Vorbereitung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung, 

 Einberufung der Mitgliederversammlung, 

 Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 

 Buchführung und Erstellung des Jahresberichts. 

 Beschlussfassung über Aufnahmeanträge und Ausschlüsse von Mitgliedern, 

 Geschäftsführungsaufgaben nach Satzung und gesetzlicher Ermächtigung. 

 Ernennung besonders verdienstvoller Mitglieder zu Ehrenmitgliedern. 

 

§ 12 Wahl des Vorstands 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des 

Vereins werden. Die Mitglieder des Vorstands werden für die Zeit von 2 Jahren gewählt. Ein Vorstandsmit-

glied bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds bestimmt 

der Gesamtvorstand ein Ersatz-Vorstandsmitglied bis zur nächsten Mitgliederversammlung. 

Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied. 

§ 13 Vorstandssitzungen 

Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom 1. oder 2. Vorsitzenden einberufen werden. Die Vorlage einer 

Tagesordnung ist notwendig. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2 seiner Mitglieder, darun-

ter der 1. Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende, anwesend sind. Der Vorstand entscheidet mit Stimmenmehr-

heit; jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsit-

zenden, bei dessen Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzenden (2. Vorsitzenden). 

Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege erfasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre 

Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären. 

Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.  

 

 

§ 14 Mitgliederversammlung 

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied - auch ein Ehrenmitglied - eine Stimme. Die Übertragung 

der Ausübung des Stimmrechts auf andere Mitglieder ist nicht zulässig. 

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

1. Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstands. 

2. Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstands, 

3. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Vereinsauflösung. 
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§ 15 Die Einberufung der  Mitgliederversammlung 

 

Mindestens einmal im Jahr, möglichst im 1. Quartal, hat eine ordentliche Mitgliederversammlung stattzufin-

den. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von vier Wochen unter Angabe der Tagesordnung einberufen.  

Die Veröffentlichung der Einladung in der örtlichen Tagespresse und/oder im  amtlichen Bekanntmachungs-

blatt der Stadtverwaltung gilt als Einladung. 

Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 

 

§ 16 Die Beschlussfassung der  Mitgliederversammlung 

 

Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. Die Art der Abstimmung bestimmt der 

Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Viertel der bei der 

Abstimmung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder sie beantragt. 

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste zulassen. Über die Zu-

lassung der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens sowie einen Internet-Auftritt beschließt der Vor-

stand.   

Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 

gefasst, Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. 

Satzungsänderungen bedürfen einer 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Hierbei kommt es auf die 

abgegebenen gültigen Stimmen an.  

Für Wahlen gilt folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche die beiden höchsten Stim-

menzahlen erreicht haben.  

 

§ 17 Protokollierung 

 

Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das von einem der vertretungsbe-

rechtigten Vorstände und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende Feststellung enthalten: 

Ort, Datum  und Zeit der  Versammlung, die Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers, die 

erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstim-

mung. 

§ 18 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung  

 

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand 

schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. 

Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu er-

gänzen. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt wer-

den, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Abnahme des Antrages ist eine Mehrheit von drei Vierteln 

der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
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§ 19 Kassenprüfer  

 

Einmal im Jahr ist eine Kassenprüfung durchzuführen. Über das Ergebnis ist in der Jahreshauptversamm-

lung zu berichten. Die Kassenprüfung erstreckt sich auf die Richtigkeit der Vorgänge, nicht auf deren 

Zweckmäßigkeit. 

 

§ 20 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

 

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese muss einberu-

fen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Zehntel aller 

Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für die außer-

ordentliche Mitgliederversammlung gelten die §§ 14,15,16 und 17 entsprechend. 

 

§ 21 Auflösung des Vereins 

 

Die  Auflösung des Vereins ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit 3/4-Mehrheit der stimmbe-

rechtigten Mitglieder herbeizuführen. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 

1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden 

Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird, 

oder seine Rechtsform verliert.    

 

 

Vorstehende Satzung wurde am _________ in ____________________von der Mitgliederversammlung 

beschlossen. 

Hierfür zeichnen als Mitglieder: 

Name, Vorname Unterschrift Name, Vorname Unterschrift 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

(Vor-/Zuname, eigenhändige Unterschrift von mindestens sieben Mitgliedern) 


